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Am 25.5.2018 wurde die sogenannte Da-
tenschutz-Grundverordnung der Euro-

päischen Union wirksam. Ihre vorrangigen 
Ziele, Schutz und Wettbewerbsfähigkeit, 
trägt die EU-DSGVO in ihrem vollen Namen: 
»Verordnung (EU) 2016/679 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 
27.4.2016 zum Schutz natürlicher Personen 
bei der Verarbeitung personenbezogener 
Daten, zum freien Datenverkehr und zur 
Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG«. Die 
Verordnung erregte große Aufmerksam-
keit. Vielfach wurde sie als Ausdruck über-
bordender EU-Bürokratie kritisiert, von 
anderen als notwendige Antwort auf die 
wachsende Macht der »Daten-Kraken« im 
digitalen Zeitalter gelobt. Von dieser Ver-
ordnung sind auch die Bürgerinnen und 
Bürger direkt betroffen. Wer von uns hat 
nicht von Firmen, sozialen Medien, Verei-
nen etc. dutzende von Emails, Formularen 
und Hinweisblättern erhalten, die – mit 
Verweis auf die EU-DSGVO – eine Einver-
ständniserklärung für die Speicherung und 
Nutzung der persönlichen Daten erbitten? 
So unmittelbar kommen die Unionsbürgerinnen und –bürger 
nicht immer in bewussten Kontakt mit EU-Entscheidungen. 
Anhand der Verordnung sollen in diesem Beitrag die EU-Ent-
scheidungsstrukturen beispielhaft verdeutlicht werden.

Hohe Komplexität der Entscheidungsprozesse 
im europäischen Mehrebenensystem

Entscheidungsprozesse im EU-Mehrebenensystemen sind immer 
sehr komplex und damit tendenziell schwer verständlich. Dies gilt 
für den deutschen Föderalismus, aber mehr noch für die EU, denn 
sie ist ein einzigartiges politisches Gebilde. In mehr als 70 Jahren 
Integration wurde Schritt für Schritt ein sehr hoher Grad an 
»Vergemeinschaftung« erreicht. Damit ist der Transfer nationaler 
Kompetenzen auf die EU sowie die Schaffung von EU-Institutio-
nen gemeint. »Im Ergebnis sind Institutionen und Entscheidungsstruk-
turen entstanden, die mit den einzelstaatlichen Gegebenheiten kaum zu 
vergleichen sind.« (Schmuck 2018, 43) 

Insbesondere sind vier Aspekte zu beachten:  

(1) Die EU funktioniert nach den Prinzipien (a) der »begrenzten Ein-
zelermächtigung« und (b) der Subsidiarität. Das heißt zum einen, 
dass die EU nur auf der Basis der Kompetenzen handeln kann, die 
in den Verträgen festgelegt und ihr von den Mitgliedstaaten 
übertragen worden sind. Zum anderen soll sie nur diejenigen Auf-

gaben übernehmen, die auf EU-Ebene am besten angesiedelt sind 
und nicht von den Mitgliedstaaten effektiv geregelt werden kön-
nen. Das Subsidiaritätsprinzip wurde mit dem Vertrag von Lissa-
bon 2009 gestärkt und ein Kontrollmechanismus durch die natio-
nalen Parlamente eingeführt. 

(2) Die EU besteht aus Mitgliedstaaten, die selbst in sich komplex 
sind und vielfach unterschiedliche Ziele und Interessen verfolgen. 
Hieraus resultiert, dass Entscheidungen immer Kompromisse 
sind. 

(3) Die EU als Mehrebenensystem besteht aus den Mitgliedstaa-
ten sowie der EU-Ebene. Zu diesen zwei Ebenen hinzu kommt ggf. 
eine dritte Ebene, nämlich die der Regionen in den Mitgliedstaa-
ten; gerade in den föderalen (Belgien, Deutschland, Österreich) 
bzw. stark regionalisierten (Italien, Spanien, Großbritannien) 
Mitgliedstaaten kommt ihnen eine wichtige Rolle in EU-Angele-
genheiten zu. So sind z. B. in Deutschland die Landesparlamente 
in die Subsidiaritätskontrolle eingebunden. 

(4) Die demokratische Gewaltenteilung, d. h. die Einteilung in 
eine Legislative, Exekutive und Judikative, ist in der EU weniger 
deutlich ersichtlich (vgl. Hartlapp und Wiesner 2016). Deshalb ist es 
schwierig, Vergleiche der nationalen Regierungssysteme (z. B. 
das deutsche Regierungssystem) mit dem System der EU zu zie-
hen. Klar zu identifizieren ist die Judikative, die vom Gerichtshof 
der EU gebildet wird und der über die Auslegung des Europa-
rechts entscheidet (Normenkontrolle), ähnlich dem Bundesver-
fassungsgericht für das Grundgesetz. Die Exekutive ist schon 
schwerer zu bestimmen. Vielfach wird die Europäische Kommis-

Abb. 1 »Hallo, ich bin die neue DSGVO« © Kostas Koufogiorgos, picture alliance / dieKLEINERT.de
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sion als »Regierung« bezeichnet. Zwar verfügt 
die Kommission über exekutive Kompeten-
zen, diese sind allerdings sehr begrenzt und 
die Umsetzung für EU-Recht obliegt v. a. den 
Mitgliedstaaten, die über ihre nationalen Re-
gierungen im Rat der EU bzw. (in Gestalt der 
Staats- und Regierungschefs) im Europäi-
schen Rat vertreten sind. Das Europäische 
Parlament ist zweifelsohne ein Legislativ-Or-
gan. Allerdings kann es die Gesetzgebung 
nicht alleine ausüben, sondern nur gemein-
sam mit dem Rat der EU und auf der Basis ei-
nes Vorschlags der Kommission. Deshalb 
wird von einem »legislativen Dreieck« ge-
sprochen. Hinzu kommen noch beratende 
Organe wie der Wirtschafts- und Sozialaus-
schuss und der Ausschuss der Regionen (vgl. 
|Abb. 3|).

Im Folgenden sollen diese vier Aspekte näher 
dargestellt werden in Bezug auf den Ent-
scheidungsprozess zur EU-DSGVO, die Teil 
eines umfassenderen Pakets zum Daten-
schutz war. Dabei werden die Kompetenzen 
der jeweiligen EU-Organe porträtiert (Info-
boxen), die Probleme im Entscheidungspro-
zess diskutiert und abschließend die demo-
kratische Qualität der EU evaluiert.

Der Gesetzgebungsprozess zur Datenschutz-
Grundverordnung (DSGVO)

Will man den Entscheidungsprozess rekonstruieren, so bietet es 
sich an, einen Blick in den EU-Rechtsakt zu werfen. Denn hierin ist 
jeweils angegeben, (a) auf welcher Rechtsgrundlage die EU über-
haupt tätig werden kann, (b) welche Organe am Entscheidungs-
prozess beteiligt waren und (c) warum die EU tätig wurde. So 
heißt es in der EU-DSGVO:

»Das Europäische Parlament und der Rat der Europäischen Union – ge-
stützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, ins-
besondere auf Artikel 16, auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 
nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen 
Parlamente, nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und So-

zialausschusses, nach Stellungnahme des Aus-
schusses der Regionen, gemäß dem ordentlichen 
Gesetzgebungsverfahren, in Erwägung nachste-
hender Gründe …« 

Aus diesen ersten Sätzen gehen zentrale In-
formationen zum Entscheidungssystem her-
vor: Gesetzgebungsprozesse beginnen for-
mal mit einem Vorschlag der Europäischen 
Kommission. In den meisten Politikberei-
chen hat sie das Initiativmonopol (|Abb. 4|), 
d. h. nur sie kann einen Gesetzesvorschlag 
einbringen; allerdings kann sie von anderen 
Organen aufgefordert werden, gesetzgebe-
risch tätig zu werden. Die Kommission legte 
ihren Vorschlag zur EU-DSGVO (KOM (2012) 11 
final) am 25.1.2012 vor. Dem waren aber be-
reits zahlreiche Aktivitäten vorausgegangen. 
Im November 2017 stellte die Kommission ihr 
Gesamtkonzept für die Ausgestaltung des 
Datenschutzes in der EU vor. Die Federfüh-
rung für den DSGVO-Vorschlag lag innerhalb 
der Kommission bei der EU-Justizkommissa-

Abb. 3 »Bestimmungen der Datenschutzgrundverordnung der EU«
 © Globus Infografik, dpa, picture alliance

Abb. 2 »Organe der Europäischen Union« © vgl. www.dadalos-d.org/europa/images/eu-institutionen_1b.png. 

Die Europäische Kommission besteht aus den 28 Kommissarinnen 
und Kommissaren (d. h. eine Person pro Land), die im sog. Kollegium der 
Kommissare über die Gesetzgebungsvorschläge beraten und als Kol-
lektiv hierfür die Verantwortung tragen. Die Kommission wird von ei-
nem Kommissionspräsidenten und sechs Vizepräsidentinnen bzw. –prä-
sidenten geleitet. Jede Kommissarin bzw. jeder Kommissar hat ein 
eigenes Ressort (für Deutschland aktuell Günther Oettinger/Haushalt). 
Eine Vizepräsidentin ist zugleich Hohe Vertreterin für Außen- und Si-
cherheitspolitik (aktuell Federica Mogherini). Des Weiteren gibt es die 
Arbeitsebene der 31 Generaldirektionen (GD), welche (ähnlich nationa-
len Ministerien) die Tätigkeitsfelder der EU abdecken. Die Vorbereitung 
der Gesetzgebung findet in den GDs statt. Die Kommission wird alle 
fünf Jahre nach den Wahlen zum Europäischen Parlament neu gebildet. 
Die Kommissarinnen und Kommissare werden vom Europäischen Rat 
nominiert und bedürfen der Bestätigung durch das Europäische Parla-
ment.  nach: https://ec.europa.eu
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rin Viviane Reding. Es bestand die Erwartung, dass die Verhand-
lungen bis zur Europawahl 2014 abgeschlossen sein könnten; dies 
war aber nicht möglich, weil die Verhandlungen gerade im Rat der 
EU (s. u.) sehr zäh waren. 

Die Kommission muss jeden Gesetzesvorschlag begründen; in 
diesem Fall konnte sie sich direkt auf den EU-Vertrag stützen. 
Konkret heißt es in Artikel 16 (Abs. 1) Vertrag über die Arbeits-
weise der Europäischen Union (kurz: AEUV): »Jede Person hat das 
Recht auf Schutz der sie betreffenden personenbezogenen Daten.« Die-
ses Recht auf informationelle Selbstbestimmung ist ein Grund-
recht und auch in der EU-Charta der Grundrechte verankert. Es 
geht nun darum, die 20 Jahre alten Datenschutzregeln (Richtlinie 
95/46/EG) und den Rahmenbeschluss von 2008 an das Internet-
Zeitalter anzupassen und für den gesamten Binnenmarkt eine 
einheitliche Regelung zu finden.

Der Gesetzgebungsvorschlag wurde von der Kommission an die 
anderen EU-Organe weitergeleitet, aber auch an die nationalen 
Parlamente in allen Mitgliedstaaten. Diese hatten dann acht Wo-
chen lang Zeit, den Vorschlag auf Subsidiaritätsbedenken hin zu 

prüfen. Tatsächlich wurden von insgesamt 
fünf nationalen Parlamenten bzw. Kammern 
Bedenken erhoben, so auch vom deutschen 
Bundesrat. Dieser sah es nicht als erwiesen 
an, dass eine EU-Verordnung, durch die ggf. 
strengere nationale Bestimmungen ver-
drängt würden, erforderlich sei (Bundesrat-
Drucksache 52/12 vom 30.3.2012). 

Die EU-DSGVO wurde nach dem »ordentlichen 
Gesetzgebungsverfahren« der EU entschieden – 
ein Verfahren, das 2009 mit dem Lissabonner 
Vertrag eingeführt wurde. Kernstück des in-
zwischen wichtigsten Verfahrens ist, dass 
das Europäische Parlament und der Rat der 
EU gleichberechtigte (!) Gesetzgebungs-
akteure sind und ähnlich einem sog. 
 Zweikammmersystem agieren, wie wir es in 
Deutschland etwa mit Bundestag und Bun-
desrat vorfinden. Beide Organe müssen im 
Gesetzgebungsverfahren eng miteinander 
kooperieren und einen identischen Gesetz-
gebungsakt verabschieden, damit dieser in 
Kraft treten kann. Das Verfahren sieht bis zu 
drei Lesungen und die Möglichkeit eines Ver-
mittlungsausschusses vor. 
De facto werden inzwischen die meisten Ge-
setze bereits in der ersten Lesung verabschie-
det und auf der Basis eines Kompromisses, 
der zwischen Vertretern des Europäischen 
Parlaments und des Rates sowie unter Betei-
ligung der Kommission in informellen Gre-
mien (sog. Triloge) gefunden wird. Hierdurch 
soll der Gesetzgebungsprozess beschleunigt 
werden. Den Trilog-Verhandlungen voraus 
geht eine Klärung der Interessen innerhalb 
des Parlaments, d. h. zwischen den Fraktio-
nen muss eine Kompromisslinie gefunden 
werden, welche die Grundlage für die an-
schließenden Verhandlungen mit dem Rat 
der EU bildet. Dieser Prozess kann schwierig 
und langwierig sein, weil die Positionen der 
Fraktionen weit auseinanderliegen können. 
Es ist die Aufgabe des sog. Berichterstatters 
im zuständigen Parlamentsausschuss, Kom-
promisse auszuloten und die Festlegung ei-

Abb. 4 »Europäische Gesetzgebung«
 © http://www.europarl.europa.eu/germany/de/europa-und-europawahlen/ordentliches-gesetzgebungsverfahren 

Das Europäische Parlament wird seit 1979 in Direktwahlen durch 
alle Bürgerinnen und Bürger der EU-Staaten für fünf Jahre gewählt; die 
nächsten Wahlen finden im Mai 2019 statt. Das Parlament besteht aus 
751 Abgeordneten, von den 96 aus Deutschland kommen. In den Wah-
len werden politische Parteien gewählt. Die nationalen Parteien schlie-
ßen sich im Europäischen Parlament zu sog. Fraktionen zusammen. 
Derzeit gibt es 8 Fraktionen, die das politische Spektrum abdecken von 
weit links (Vereinigte Europäische Linke/Nordische Grüne Linke; deut-
sches Mitglied: Die Linke) über die Parteien der Mitte (Europäische 
Volkspartei: CDU/CSU; Progressive Allianz der Sozialdemokraten: SPD) 
bis weit rechts (Europa der Nationalen und der Freiheit: Die blaue Par-
tei, ehemals AfD). Im Gesetzgebungsprozess spielen die thematisch ge-
gliederten Ausschüsse eine zentrale Rolle. Das Parlament verfügt prinzi-
piell über dieselben Funktionen wie auch nationale Parlamente 
(Gesetzgebung, Kontrolle, Haushaltsrecht, Repräsentation und Interes-
senartikulation). Zudem wählt das Parlament den Kommissionspräsi-
denten und das Kollegium der Kommissare. Anders als in nationalen 
Parlamenten fehlt aber weitgehend die Konfliktlinie Regierungs- versus 
Oppositionsparteien; vielmehr müssen im Parlament breite, fraktions-
übergreifende Kompromisse gefunden werden. 
 © http://europarl.europa.eu

bezieht Stellung

KOMMISSION

lehnt die 
Kommission 

Änderungen des 
Parlaments ab, 
so muss der Rat 

über diese 
einstimmig 

befi nden

RAT

EU-
Gesetz kein 

EU-
Gesetz

kein 
EU-

Gesetz

EU-
Gesetz

EU-
Gesetz

EU-
Gesetz

PARLAMENT

KOMMISSION

RAT

RAT

PARLAMENT

Vermittlungsausschuss 
aus RAT & PARLAMENT

1. Lesung: Standpunkt des Rates

übernimmt gegebenenfalls Änderungen

sagt nein zu EP-
Änderungen

billigt alles

billigt alles

akzeptiert alle 
Parlaments-
Änderungen

ändert lehnt alles mit 
absoluter

Mehrheit ab

Einigung keine Einigung

2. Lesung

Vorschlag

1. Lesung: 
Standpunkt

KOMMISSION

KOMMISSION

bezieht Stellung

ändert u. formuliert

E n t s c h e i d u n g s s t r u k t u r e n  i m   M e h r  e b e n e n s y s t e m  d e r  E U 

2 0

G
AB

RI
EL

E 
AB

EL
S

D&E  Heft 77 · 2019

due77_inhalt.indd   20due77_inhalt.indd   20 05.03.19   09:3605.03.19   09:36



nes Mandats für die Verhandlungen mit dem 
Rat zu ermöglichen. 

Im Fall der EU-DSGVO wurde der junge Abge-
ordnete und Datenschutz-Experte Jan Philipp 
Albrecht, Mitglied der Grünen/EFA-Fraktion, 
als Berichterstatter für den Ausschuss für 
bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres 
(LIBE) gewählt. Er gilt als »Vater der DSGVO« 
(Berschens 2018). Die Aktivitäten des Parla-
ments intensivierten sich 2013/14: Im Januar 
2013 stellte Albrecht seinen Berichtsentwurf 
im Ausschuss vor. In den folgenden Monaten 
ging es darum, die mehr als 3.000 (!) Ände-
rungsvorschläge der verschiedenen Fraktio-
nen in den Ausschussberatungen ab- und 
einzuarbeiten. Die intensiven Verhandlungen 
mündeten im Oktober 2013 in einen Berichts-
entwurf und im März 2014 in eine entspre-
chende legislative Entschließung des Parla-
ments. 
Da Daten das »Gold des digitalen Zeitalters« 
sind und wichtiger Bestandteil des Ge-
schäftsmodells der Digitalwirtschaft, gab es 
handfeste Interessen gegen eine zu scharfe 
Regulierung. Diesen wirtschaftlichen Lobby-
isten standen soziale Bewegungen und Ver-
bände gegenüber, die sich – nicht zuletzt seit 2013 unter dem Ein-
druck der NSA-Affäre (den sog. Snowden-Enthüllungen) – für den 
Schutz von Bürgerrechten stark machen. Die europäischen Dach-
verbände der verschiedenen Lobbygruppen und großen Internet-
Konzerne fanden unterschiedliche Ansprechpartner im Europäi-
schen Parlament, wodurch das Parlament eine Bandbreite von 
Interessengruppen aktiv einbinden konnte. Die Änderungsvor-
schläge des Parlaments zielten insgesamt auf eine Konkretisie-
rung sowie Verschärfung des Datenschutzes, um das Schutzni-
veau für Privatpersonen auszubauen (z. B. das »Recht auf 
Vergessenwerden«, Prinzip der »Datensparsamkeit« und »Zweckbin-
dung«) und durch schärfere Sanktionsmaßnahmen zu untermau-
ern, mögliche Diskriminierungen zu vermeiden und diejenigen, 
die personenbezogene Daten nutzen (v. a. die großen Internet-
Konzerne) stärker in die Pflicht zu nehmen. Im Ergebnis kann 
durchaus festgehalten werden, dass die Bürgerrechtsgruppen, 
die allgemein als »schwache Lobby« gelten, durchaus einfluss-
reich waren, was die Positionsbildung im Parlament betrifft.

Parallel zu den Aktivitäten im Europäischen Parlament fanden 
hinter verschlossenen Türen erste Verhandlungen zwischen den 
nationalen Regierungen im Rat der EU statt. Im Rat muss eine ge-
meinsame Position verabschiedet werden, welche die Grundlage 
für die Verhandlungen im Rahmen des Trilogs bildet. Der Rat 
kann mit einer qualifizierten Mehrheit eine Position verabschie-
den.
Das Datenschutz-Paket stand zwischen Dezember 2012 und No-
vember 2016 mehrfach auf der Tagesordnung im Rat, v. a. im Rat 
»Justiz & Inneres«, bzw. der vorbereitenden Ratsgremien. Die 
 Verhandlungen waren sehr »zäh«, da einige Staaten fürchteten, 
»in relevanten Bereichen Souveränität abgeben zu müssen« (Bütt-
ner u. a. 2018, 80). So war auch das Instrument einer Verordnung 
(statt einer novellierten Richtlinie) umstritten. Ein wichtiges Ziel 
war die Harmonisierung der Vorschriften, um die bestehende 
Fragmentierung der Regelungen zu beenden, die eine Rechtsun-
sicherheit für Unternehmen bedeuteten und den Bürgerinnen 
und Bürgern unterschiedliche Schutzniveaus gewährten. Da die 
bestehenden Regelungen in den Mitgliedstaaten unterschiedli-
che Schutzniveaus festlegten, die Datenschutz-Kultur variiert 
und auch die IT-Branche in den Mitgliedstaaten unterschiedlich 
stark ist, war eine wichtige Frage, welches konkrete Schutzniveau 
und welche Sanktionen festgelegt werden sollen und wie man 
gleichzeitig die Wettbewerbsfähigkeit der Digitalwirtschaft si-
chern könne. Auch von Seiten der Bundesregierung wurde kriti-
sche Einwände geltend gemacht und die »Zukunftsfähigkeit« von 
Datenschutz angezweifelt (vgl. Büttner u. a. 2018, 80). Die Verhand-
lungen gerieten immer wieder ins Stocken, wodurch der Entschei-
dungsprozess nicht vor den Europawahlen 2014 abgeschlossen 
werden konnte. Erst am 15.6.2015 gelang es dem Rat schließlich 
eine »allgemeine Ausrichtung« festzulegen und damit das Ver-
handlungsmandat für den Trilog zu fixieren. 

Die Trilog-Verhandlungen mit dem Parlament, unter Beteiligung 
der Kommission, dauerten bis Dezember 2015. Auf den Kompro-
misstext einigte sich der Rat am 12.2.2016 und legte seinen Stand-
punkt in erster Lesung am 8.4.2016 fest – fast einstimmig mit nur 
einer Nein-Stimme (Österreich) bzw. mit 342 von 352 Stimmen. 
Dieser Kompromiss wurde von der Kommission ausdrücklich als 
großer Fortschritt im Einklang mit dem Kommissionsvorschlag 
begrüßt. In einer Entschließung vom 14.4.2016 wurde der Stand-
punkt des Rates vom Europäischen Parlament ohne Abstimmung 

Abb. 5 »Hier wacht der Datenschutz!««  © Gerhard Mester, 2016

Der Rat ist das intergouvernementale Herzstück im EU-System. Er be-
steht aus dem Rat der EU und dem Europäischen Rat. Im Rat der EU 
kommen die nationalen Ministerinnen und Minister zusammen; der Rat 
tagt regelmäßig in 10 verschiedenen thematischen Formationen (z. B. 
Rat Justiz & Inneres). Entscheidungen des Rates werden in Arbeitsgrup-
pen und durch die Botschafter (sog. AStV) vorbereitet. Im Rat kann in 
den meisten Fällen mit einer sog. Qualifizierten Mehrheit entschieden 
werden, die eine doppelte Mehrheit sein muss, d. h. es müssen 55 % der 
Mitgliedstaaten (derzeit mindestens 16 Länder) mit Ja stimmen, wobei 
diese mindestens 65 % der EU-Bevölkerung vertreten müssen. Die Prä-
sidentschaft des Rates rotiert nach einem festgelegten Rhythmus halb-
jährlich zwischen den Mitgliedstaaten (2019: Rumänien, Finnland).
Der Europäische Rat setzt sich aus den Staats- und Regierungschefs zu-
sammen, die sich vierteljährlich treffen, bei Bedarf in Krisensituationen 
auch häufiger. Der Europäische Rat trifft Grundsatzentscheidungen 
und legt die allgemeine Ausrichtung der EU-Politik fest. Er ist kein Le-
gislativorgan, sondern verfasst »Schlussfolgerungen« und „Entschlie-
ßungen“. Das Gremium ist bei vielen Ernennungsverfahren für hochran-
gige EU-Positionen zentral (z. B. Vorschlag für Kommission, Europäische 
Zentralbank, Hohe Vertreterin für Außen- und Sicherheitspolitik). Dem 
Europäische Rat sitzt der Präsident des Rates vor, der auf 2,5 Jahre ge-
wählt ist (aktuell Donald Tusk). Internet: https://www.consilium.europa.eu/
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gebilligt; damit war der Weg für einen Erlass der EU-DSGVO frei. 
Der Rat nahm diese Entschließung am 11. Mai 2016 zur Kenntnis; 
damit war der Gesetzgebungsprozess abgeschlossen. 

Erwähnt werden soll noch, wie auch im Vorspann zur Verordnung 
deutlich wird, dass neben den Akteuren des »legislativen Dreiecks« 
auch weitere EU-Organe beteiligt waren, so der Wirtschafts- und 
Sozialausschuss sowie der »Ausschuss der Regionen«. Ferner haben 
auch der »Europäische Datenschutzbeauftragte« und die »EU-Agentur 
für Grundrechte« 2012 Stellungnahmen zum Kommissionsvorschlag 
abgegeben. Allerdings ist der legislative Einfluss dieser Organe 
bzw. des Beauftragten als gering einzuschätzen bzw. finden sich 
darin auch Argumente wieder, die auch von den Gesetzgebungs-
organen berücksichtigt wurden. 

Was die Implementation seit Mai 2018 betrifft, so sind hierfür vor-
rangig die Mitgliedstaaten zuständig. Zwar ist eine EU-Verord-
nung unmittelbar geltendes Recht, allerdings enthält die DSGVO 

sog. »Öffnungsklauseln«, welche durch die Mitgliedstaaten, ange-
passt an das nationale Recht, ausgestaltet werden können. In 
Deutschland wurde diese Anpassung vom Deutschen Bundestag 
am 27.4.2017 mit dem sog. »DSAnpUG-EU« (Datenschutzanpas-
sungs- und Umsetzungsgesetz) beschlossen. Das Bundesdaten-
schutzgesetz von 1977 ist damit durch eine EU-weite Regelung 
ersetzt worden, die de facto viele Bestimmungen des deutschen 
Datenschutzes übernommen hat. Inwiefern es in Deutschland 
weitere Nachbesserungen geben wird, ist offen. Jedenfalls gibt es 
derzeit Bemühungen der Bayerischen Landesregierung, über den 
Bundesrat Nachbesserungen zu erreichen, um z. B. »missbräuchli-
che Abmahnungen« einzuschränken oder zivilrechtlich begründete 
Ansprüche zu verbessern.

Ein wichtiges Organ im EU-System 
ist noch nicht erwähnt worden, da 
es bislang nicht mit der DSGVO be-
fasst war: der Gerichtshof der EU. So-
fern aber möglicherweise Mitglied-
staaten in Zukunft gegen die DSGVO 
verstoßen, sie etwa nicht angemes-
sen umsetzen, so dass z. B. Grund-
rechte verletzt werden, so wird diese 
Klage dem Gerichtshof zur Entschei-
dung vorgelegt werden. Mit der EU-
DSGVO rückt jedenfalls die Aufgabe, 
über Datenschutz als Grundrecht 
zu wachen, stärker in den Kompe-
tenzbereich des Gerichtshofs. Diese 
Entwicklung wird vom deutschen 
Bundesverfassungsgericht durchaus 
kritisch gesehen, da dies zu einer 
 Abschwächung des Grundrechts auf 
informationelle Selbstbestimmung 
führen könnte (vgl. Büttner u. a. 2018, 
65–67). 

Problemanalyse des 
Entscheidungsprozesses

Der Kommissionsvorschlag wurde im Januar 2012 vorgelegt, nach 
mehr als vier Jahren am 27.4.2016 verabschiedet, trat nach der 
Veröffentlichung im Amtsblatt der EU am 24.5.2016 in Kraft und 
wurde im Mai 2018 wirksam. Hieraus wird bereits ersichtlich, dass 
der Prozess der Gesetzgebung und Umsetzung in der EU oft sehr 
lange dauern kann. Dies liegt an der Komplexität der Regelungs-
materie aber auch an Interessenkonflikten der Beteiligten. Die 
DSGVO ist hierfür ein gutes Beispiel: Es wird deutlich, wie kom-
plex der EU-Entscheidungsprozess war, wie viele Akteure unter-
schiedlicher Art (quasi-staatliche, staatliche und private; parlamentari-
sche und exekutive) sowie Ebenen (EU und Mitgliedstaaten; zudem auch 
Bundesländer über den Bundesrat) daran beteiligt waren. Da bei der 
DSGVO viel auf dem Spiel stand, war die Kompromissbildung in 
den einzelnen EU-Organen (v. a. im Rat), aber auch zwischen ih-
nen schwierig. Es ging einerseits um Wettbewerbsfähigkeit, an-
dererseits um die EU als Werteunion, die dem Datenschutz als Teil 
des Selbstbestimmungsrechtes hohe Priorität einräumt.
Hinzu kam eine enorm hohe Zahl unterschiedlicher Lobbyisten, 
die versuchten, auf die Kommission, das Parlament, aber auch auf 
die nationalen Regierungen Einfluss zu nehmen. Über Jahre hät-
ten sich, wie manche Beobachter konstatieren, Politiker und Lob-
byisten aller Art eine erbitterte Schlacht geliefert. Da der Teufel 
bekanntlich im Detail liegt, sei es häufig um kleine Formulierun-
gen mit großen Folgen gegangen. Insbesondere die Digitalwirt-
schaft arbeitete mit dem Drohszenario, dass ein starker Daten-
schutz ein Wettbewerbsnachteil gegenüber der US-dominierten 
IT-Branche sei.

Bei allen Problemen im Entscheidungsprozess wird in Bezug auf 
das legislative Dreieck zugleich ersichtlich, wie routiniert das Zu-
sammenspiel der EU-Organe ist. Es zeigt sich, dass die parteipoli-
tische Zusammensetzung des Parlaments als Resultat der Euro-
pawahlen sehr wohl Einfluss auf die inhaltlichen Positionen des 
Parlaments und damit auf die Resultate des Gesetzgebungspro-
zesses hat. Die starke Verankerung des Schutzgedankens ist zwei-
felsohne dem Parlament zu verdanken.
 
Wenngleich bei der DSGVO die Lobby-Aktivitäten extrem ausge-
prägt waren, so gehören sie zum Brüsseler Politikbetrieb dazu. 
Dass auch das Parlament inzwischen für Lobbyisten ein wichtiger 
Ansprechpartner ist, zeigt seine hohe Bedeutung als Unionsge-
setzgeber.

Abb. 6 »EUGH: Keine Sammelklagen gegen Facebook!«  © Harm Bengen, 2017

Der Gerichtshof der EU hat zur Sicherung der Einheitlichkeit des Eu-
roparechts die Autorität, über die Interpretation des Rechts zu wachen 
(Normenkontrolle). Hierfür gibt es verschiedene Klagearten, wie z. B. 
Vertragsverletzungsklagen (gegen einen Mitgliedstaat, z. B. bei Verstoß 
gegen Beihilferecht, Nichtumsetzung einer Richtlinie) oder sog. Vor-
abentscheidungsersuchen. Hierbei legt ein Gericht eines Mitgliedstaats 
dem Gerichtshof einen konkreten Fall vor, in dem Europarecht betroffen 
ist, und bittet um eine Auslegung der entsprechenden Rechtsnorm. Dies 
ist die häufigste Klageart. Am Gerichtshof sind 28 Richterinnen und 
Richter sowie 11 Generalanwälte tätig.  Internet: https://curia.europa.eu/
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Wie demokratisch ist das 
EU-Mehrebenensystem?

Angesichts des skizzierten Entscheidungs-
prozesses und der diskutierten Probleme 
scheint es nicht verwunderlich, dass das EU-
System gemeinhin als zu intransparent und 
komplex gilt, um Anforderungen an demo-
kratisches Regieren zu genügen. Die Debatte 
um das Demokratiedefizit der EU ist sehr 
vielschichtig und zeigt, dass es – systembe-
dingt – keine einfachen Lösungen geben 
kann (vgl. Abels 2018). Legitimation kann da-
bei grundsätzlich über Output (problemlö-
sende Politik), Input (Beteiligung vieler am Ent-
scheidungsprozess) sowie Throughput (Offenheit 
und Transparenz des Entscheidungsprozesses) er-
reicht werden. 

Output, Input, Throughput

In Demokratien sind alle drei Quellen wich-
tig: Die DSGVO ist, bei aller Kritik im Detail, 
ein Meilenstein für die Entwicklung eines Da-
tenschutzes in Europa, der auf weltweite Schutzstandards abzielt. 
Insofern kann von einer hohen Output-Legitimation gesprochen 
werden. 
Schwieriger ist es beim Input und Throughput. Was den Input be-
trifft, muss in der EU als Mehrebenensystem die demokratische 
Legitimation über eine Vielzahl an Akteuren sowie über verschie-
dene Kanäle gesichert werden, d. h. nicht nur über die EU-Organe 
selber (allen voran über das demokratisch gewählte Europäische Parla-
ment), sondern auch über die nationale Schiene, besonders durch 
Mitwirkung nationaler Parlamente. In dieser Hinsicht stellt das 
System der Subsidiaritätskontrolle einen Fortschritt dar. Eine 
echte interparlamentarische Vernetzung ist aber weiter auszu-
bauen (Eppler 2013). Die Regierungen der Mitgliedstaaten, die 
über nationale Wahlen demokratisch legitimiert sind, wirken an 
jeder EU-Entscheidung über den Rat der EU mit; auch dies sichert 
Legitimation.
Demokratisches Regieren braucht zudem Offenheit und Transpa-
renz. Im Fall der DSGVO zeigt sich, dass die EU sehr wohl offen ist 
für die Partizipation einer Vielzahl zivilgesellschaftlicher und wirt-
schaftlicher Interessen. Lobbyismus ist prinzipiell ein wichtiger 
Bestandteil demokratischer Interessensvermittlung – allerdings 
stellt sich immer wieder die Frage nach dem Gleichgewicht der 
Kräfte zwischen Interessengruppen unterschiedlicher Art. Trans-
parenz im Prozess ist die wohl schwierigste Herausforderung. 
Zwar gibt es freien Zugang zu EU-Dokumenten und auch die Sit-
zungen des Europäischen Parlaments sind allesamt öffentlich, 
aber mit den Verhandlungen im Rat und nicht zuletzt den Trilogen 
findet ein wichtiger Teil von Entscheidungsprozessen im Verbor-
genen und mit bestenfalls geringer medialer Kontrolle statt. 
Diese liegt zwar einerseits in der Logik von Verhandlungen, bringt 
andererseits aber demokratische Probleme mit sich. Somit gerät 
die Demokratie in der EU an systemimmanente Grenzen – eine 
Kritik, die aber durchaus auch die Mitgliedstaaten trifft.
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Abb. 7  »Es wird Zeit, dass wir uns auf verbindliche gemeinsame Spielregeln einigen“« 
 © Gerhard Mester, 2016
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MATERIALIEN

M 1  Hendrik Wieduwilt: »Genugtuung für 
den Facebook-Jäger «, FAZ 15.4.2018

Der grüne Politiker Jan Philipp Albrecht über-
fordert Europas Unternehmen mit seinem 
Datenschutzrecht. Der Überzeugungstäter 
sieht das als Dienst am Menschen. Er ist ein 
Grüner, und das sieht man. Jan Philipp Alb-
recht trägt gern Streifenpullover unterm 
Sakko oder gleich Hoodie (Kapuzenpullover), 
ist natürlich Mitglied beim FC St. Pauli und 
nicht im HSV, er spricht, lächelt und bewegt 
sich so unprätentiös, als stünde er in einem 
ständigen Authentizitätswettbewerb mit 
Parteifreund Robert Habeck – was im Grunde 
gut passt, denn ihn, Habeck, wird Albrecht 
im September als Minister im Norden beer-
ben. Der heute 35 Jahre alte Mann aus Nie-
dersachsen konnte vor etwa 9 Jahren als 
jüngster deutscher Abgeordneter im Europa-
parlament politische Allianzen für Paragraphen schmieden, die 
heute praktisch sämtliche Rechtsabteilungen Europas ins Keu-
chen bringen: die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) – »trotz 
der wohl größten Lobbyschlacht in der Geschichte Europas«, wie der 
Grüne einmal auf einem Parteitag protzte.
Diese politische Leistung spricht ihm kaum jemand ab. Welch 
eine Mühe und Plackerei Politik sein kann, lässt sich im sehens-
werten Film »Democracy – Im Rausch der Daten« nachvollziehen. Al-
brecht ist einer der Protagonisten, debattiert, bezirzt, verzwei-
felt, setzt sich durch. Doch dass es sich bei dem Regelwerk um 
einen Gewinn für den Wirtschaftsstandort handelt, wird schon 
eher bezweifelt. Albrecht, der in Berlin Jura studiert und sich spä-
ter auf IT-Recht spezialisiert hat, weiß um die Schwächen – im-
merhin musste ein einheitliches Regelwerk für 28 verschiedene 
Rechtsordnungen geschaffen werden.
Die Sorgen der Unternehmen scheinen ihn dennoch eher kaltzu-
lassen, sogar im Vergleich zu unternehmensfreundlicheren Par-
teifreunden: Vom 25. Mai an greifen Albrechts neue Regeln, doch 
schon jetzt haben viele Firmenlenker verkündet, dass sie es nicht 
schaffen werden. Auf der sicheren Seite fühlen sich gerade einmal 
13 Prozent, berichtete der Branchenverband Bitkom am Donners-
tag. Doch es werde »kein Pardon« geben, sagte Albrecht kürzlich. 
Bis zu 4 Prozent des Konzernumsatzes können als Bußgeld ver-
hängt werden, das schmerzt sogar Giganten. Auf die hat sich Alb-
recht eingeschossen. »1,5 Cent kosten eure sensibelsten Daten«, 
mahnte er bei einer Rede vor Parteifreunden. Die Unternehmen 
würden Milliarden mit Daten verdienen – Google, Schufa und die 
Pharmaindustrie, das sind Albrechts Ziele und vor allem Face-
books Chef Marc Zuckerberg. Ihn will Albrecht wegen der Daten-
affäre nun im Europaparlament vorladen.
Lange verkämpfte er sich damit auf einem Dunkelgebiet der Wirt-
schaftspolitik. Das Recht der Daten gehört zum Kompliziertes-
ten: Es sind viele Regelungen, die ineinandergreifen, auf Ebene 
von Bund, Land und EU, mit unendlichen Graubereichen, tech-
nisch kaum durchdringbaren Zusammenhängen, neuartigen Ge-
schäftsmodellen und Datenschutzbehörden mit teils höchst un-
terschiedlichen Rechtsauffassungen und Temperamenten. Dass 
besonders manche ältere Politiker von all den technisch-wirt-
schaftlichen Grundlagen wenig Ahnung haben, zeigte sich kürz-
lich bei der Befragung des Facebook-Gründers im Kongress. Alb-
recht, der seine Masterarbeit zum Datenschutz geschrieben 
hatte, konnte im Politbetrieb daher von Anfang an punkten. Als er 
im zarten Alter von 26 Jahren im Europaparlament saß, sorgte er 
dafür, dass das Gremium eine von der Kommission angedachte 
Regelung zur Übertragung von Bankdaten (Swift) ablehnte – das 
Parlament behauptete sich und damit auch Albrecht: Da kann ei-

ner dieses Datenschutzzeug, na Gott sei Dank. Albrecht wurde 
Berichterstatter für die DSGVO, musste Allianzen schmieden, 
aber auch Kompromisse eingehen, denn er hätte sich noch viel 
schärfere Regeln gegen Facebook gewünscht.
Inzwischen ist Datenschutz aber kein Stiefkind der Wirtschafts-
politik mehr, sondern vielmehr Chefsache: Schon die Snowden-
Enthüllungen werteten das Thema im Jahr 2013 stark auf. In den 
vergangenen Monaten kommentierten Kanzlerin und Kanzler-
kandidat die Entwicklungen, mahnten vor zu strengen Regeln 
oder der Macht der Daten-Konzerne. Der Wettbewerb mit Ame-
rika und China bringt Industriepolitiker ins Grübeln. Google und 
Facebook sind nicht mehr einzuholen, aber bei der nächsten tech-
nischen Revolution möchte man wieder vorn dabei sein und nicht 
über Datenschutz-Bürokratismus stolpern. Nun sorgen allerdings 
die Enthüllungen um den Missbrauch von Facebook-Profildaten 
durch das Unternehmen Cambridge Analytica dafür, dass die Öf-
fentlichkeit sich strenge Datenschutzregeln wünscht, auch wenn 
weite Teile ebenjener Öffentlichkeit bereitwillig private Daten tei-
len und ausgerechnet soziale Netzwerke als geeignete Umge-
bung für »Psychotests« empfinden.
Albrecht handelt aus Überzeugung, hämisch freuen dürfte er sich 
über die Datenaffäre bei Facebook daher nicht. Politisch ist sie 
dennoch geradezu eine goldene Anstecknadel zum Abschied: »Ich 
hab’s euch doch gesagt«, könnte Albrecht sagen, den ganzen Tag 
lang. Der erfahrene Parlamentarier wechselt nun aber nach 9 Jah-
ren in der Legislative in die Exekutive. Der Politiker wird auf Ha-
beck in Schleswig-Holstein folgen und dort Minister für Energie-
wende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung 
werden. Datenschutz ist dann nicht mehr seine Kernaufgabe, 
aber wer mit ihm redet, sucht in seinem Tonfall vergeblich nach 
Wehmut.
Sein Werk ist vollbracht, die Behörden bekommen neue Befug-
nisse, Unternehmen strenge Pflichten, so weit wäre dann alles 
erledigt – Albrecht hat jetzt Zeit für neue Projekte. Das Ministe-
rium in Kiel soll das einzige sein mit einer eigenen Abteilung für 
Digitalisierung, dort werden auch die Projekte der Landesregie-
rungen koordiniert. Das heißt unterstützen statt schützen, ge-
stalten statt verhindern. Und sollte er das komplizierte Daten-
schutzrecht doch einmal vermissen, warten im Netz zahllose 
IT-Anwälte darauf, sich mit ihm zu streiten. Das kann er mit In-
brunst und über Tage, ob in Straßburg, Kiel – oder eben auf Twit-
ter.

©   www.faz.net/aktuell/wirtschaft/diginomics/gruener-datenschuetzer-jan-philipp-alb-
recht-15540695.html

M 2  »Datensicherheit im Zeitalter der sozialen Medien«  © Gerhard Mester, 2017
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M 3  Deutschlandfunk-Interview: »Alb-
recht warnt vor Panikmache bei 
DSGVO«. Deutschlandfunk, 23.5.2018

Ann-Kathrin Büüsker (Deutschlandfunk): 
Daten sind die Rohstoffe des 21. Jahrhunderts. Das 
hat Bundeskanzlerin Angela Merkel 2016 auf der 
Computermesse CEBIT gesagt. Unsere Daten zu 
schützen und uns die Möglichkeit dazu zu geben, 
selbst über sie zu verfügen, das ist derzeit eine der 
Aufgaben, die die Politik massiv beschäftigt – 
auch weil Unternehmen wie Facebook unsere 
 Daten nicht zu schützen scheinen oder nur unzurei-
chend. Dafür hat sich Facebook-Chef Mark Zucker-
berg gestern auch bei den Spitzen der Fraktion des 
EU-Parlaments entschuldigt und Besserung ge-
lobt. Mit dabei war Jan-Philipp Albrecht, innen- 
und justizpolitischer Sprecher der Grünen-Fraktion 
im Europäischen Parlament und Parlamentsbe-
richterstatter für die Datenschutz-Grundverord-
nung, die ab Ende der Woche europaweit umge-
setzt sein muss. Guten Morgen, Herr Albrecht!
Jan-Philipp Albrecht: Guten Morgen, Frau 
Büüsker.
Büüsker: Herr Albrecht, wir wollen über Facebook 
und den Datenschutz in Europa sprechen. War die-
ses Treffen gestern, dieses Format, dem wichtigen 
Thema Datenschutz nicht ein bisschen unwürdig?
Albrecht: Nein. Ich glaube, es war wichtig, 
dass Mark Zuckerberg einmal Rede und Antwort steht, und zwar 
nicht nur den Bürgerinnen und Bürgern in den USA und ihren Ver-
tretern, sondern auch hier in Europa. Dass er dabei im Grunde 
genommen keine Frage beantwortet hat, die wir ihm gestellt ha-
ben, ist eine große Enttäuschung einerseits, andererseits aber 
auch ein wichtiger Beleg für uns, dass wir stärker zur Regulierung 
greifen müssen und die Regeln besser durchsetzen müssen bei 
Facebook.
Büüsker: Also ein wichtiges Treffen, damit die EU auch mal zeigen kann, 
dass sie Macht hat?
Albrecht: Na ja, das müssen wir nicht zeigen. Das ist schlicht und 
einfach so. Wenn am Freitag die Datenschutz-Grundverordnung 
inkraft tritt, dann ist das ein Schritt, um unser Recht besser 
durchzusetzen gegenüber internationalen Konzernen wie Face-
book, denn da sind scharfe Sanktionen verankert, und die werden 
gerade gegenüber Facebook und anderen Internet-Konzernen, 
die den Datenschutz verletzen, hart durchgesetzt. Anders als 
jetzt gegenüber kleineren Unternehmen oder Vereinen, für die 
diese Strafen nicht gedacht sind und wo sie verhältnismäßig aus-
fallen sollen, sollen sie hier abschreckend ausfallen. (…) 
Büüsker: (…) Dank der Datenschutz-Grundverordnung soll ich als Nut-
zerin in Zukunft besser über meine Daten bestimmen können. Aber ich 
meine, wenn ich weiterhin Mitglied bei Facebook bleibe, dann unterwerfe 
ich mich ja trotzdem deren Regeln. Was bringt das, wenn ich zwar über 
meine Daten bestimmen kann, aber, wenn ich Mitglied bleiben möchte, 
doch zustimmen muss?
Albrecht: Eine wichtige Frage, die ich Mark Zuckerberg gestern 
auch gestellt habe, ist verbunden mit der neuen Grundverord-
nung, nämlich dass ich eigentlich nicht gezwungen werden kann, 
wenn ich Facebook nutzen möchte, Daten freizugeben von mir, 
die mit der Nutzung gar nicht verbunden sind, die nicht nötig 
sind, um das System zu nutzen. Trotzdem fragt Facebook diese 
Daten immer noch ab, und zwar auf eine Friss-oder-stirb-Variante. 
Sie geben mir keine Möglichkeit, Nein zu sagen, und das ist 
schlichtweg mit diesen neuen Regeln nicht vereinbar, und ich 
hoffe und erwarte, dass ab Freitag, wenn diese Regeln gelten, die 
Aufsichtsbehörden europaweit zusammenarbeiten und das 
scharf gegenüber Facebook durchsetzen. (…)
Büüsker: Dann lösen wir uns vielleicht mal von den großen Akteuren und 
gucken mit Blick auf die Datenschutz-Grundverordnung auch auf die 

Kleinen, weil hier in Deutschland sorgt diese Verordnung ja im Moment 
für viel Verunsicherung. Es gibt viele Blogger, Webseiten-Betreiber, die 
schalten ihre Seiten im Moment erst mal ab, weil sie das Gefühl haben, 
dass sie mit dem Ganzen überhaupt nicht zurechtkommen, dass sie ihre 
Webseiten nicht regelkonform gestalten können. Haben Sie die Folgen für 
die Kleinen unterschätzt?
Albrecht: Ich glaube, unterschätzt haben wir vor allen Dingen, 
dass viele, die von der Verordnung betroffen sind, erst sehr spät 
davon mitbekommen haben, denn die Verordnung ist ja schon 
seit zwei Jahren in Kraft. Die hat einen Übergangszeitraum bis zu 
ihrer Anwendung, der jetzt am Freitag endet, und da gilt es nun, 
diese Aufklärung nachzuholen. Aber keiner, der sich als Blogger 
oder Webseiten-Betreiber oder auch als Handwerksunternehmen 
darum bemüht, die Datenschutzregeln einzuhalten, dafür auch 
mehr Zeit braucht, wird Probleme mit den Aufsichtsbehörden be-
kommen. Und es muss auch niemand vor mehr Abmahnungsge-
fahr sich fürchten, als das schon jetzt der Fall ist, denn die Regeln 
dazu ändern sich nicht. Im Grunde genommen gilt der Grundsatz: 
Wer sich schon heute an die Datenschutzregeln hält, der muss 
sich auch unter der Datenschutz-Grundverordnung keine Sorgen 
machen, denn da ändert sich grundsätzlich für die Allermeisten 
nichts. (…) Vieles von dem, was da jetzt derzeit kolportiert wird, 
ist wirklich Panikmache. Da werden viele Unwahrheiten verbreitet 
und auch Missinformationen und Missinterpretationen dessen, 
was da passieren kann. Niemand muss damit rechnen, dass der 
Datenschutz ganz anders aussieht. Im Gegenteil! Es wird im 
Grunde genommen genauso aussehen wie vorher. Das Problem 
ist häufig, dass viele Menschen und viele Unternehmen sich auch 
heute schon nicht an den Datenschutz gehalten haben, und da 
müssen wir dann gemeinsam darüber reden und müssen viel-
leicht auch schauen, wie können wir das gemeinsam schaffen, 
dass wir alle diese Regeln ernst nehmen, die wir alle wollen und 
die ein Grundrecht schützen, nämlich das Grundrecht auf Daten-
schutz.

©  www.deutschlandfunk.de/datenschutzgrundverordnung-albrecht-warnt-vor-panik-
mache.694.de.html?dram:article_id=418484

vgl auch: https://digitalcourage.de/blog/2018/ein-interview-mit-jan-philipp-albrecht

M 4  Der deutsche Abgeordnete Jan Philipp Albrecht (Grüne) war seit 2009 Mitglied des Parlaments 
der Europäischen Union und gleichzeitig jüngster deutscher Abgeordnete im Parlament der EU. 
Hier nimmt er 2012 Teil an einer Fraktionssitzung aller grünen Parteien im Europäischen Parla-
ment. Er wurde vom Handelsblatt gar als »Vater der Datenschutzgrundverordnung« bezeichnet, für 
die er sich jahrelang vehement im Europaparlament eingesetzt hatte. Seit 2018 ist er Minister für 
Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung des Landes Schleswig-Holstein. 
 © picture alliance/dpa-Zentralbild
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M 5  Eva Wolfangel: »Wie Facebook ver-
sucht, die neuen Datenschutzregeln 
auszuhebeln «, Süddeutsche Zeitung 
vom 22.5.2018

Internet-Nutzer können sich in diesen Tagen 
beinahe gebauchpinselt fühlen: Noch nie 
fanden sich im Posteingang so viele Mails von 
verschiedensten Anbietern, die betonen, wie 
wichtig ihnen die Privatsphäre des Nutzers 
ist. Jede App, jeder Newsletter-Verfasser, je-
des soziale Netzwerk schickt Nachrichten auf 
die Handys der Nutzer. »Wir sorgen für mehr 
Transparenz bei den Daten, die Twitter über dich 
erfasst, wie sie genutzt werden und welche Mög-
lichkeiten der Kontrolle du über deine personenbe-
zogenen Daten hast«, schreibt etwa Twitter. 
Whatsapp hat kurzerhand das Mindestalter 
für Nutzer auf 16 Jahre hoch gesetzt, um Ju-
gendliche zu schützen, freilich ohne das zu 
kontrollieren. Dass sich Facebook-Chef Mark 
Zuckerberg am Dienstagabend den Fragen 
von EU-Parlamentariern stellte, liegt auch an 
der Datenschutz-Grundverordnung der Euro-
päischen Union, die am 25. Mai in Kraft tritt.
Jedes Unternehmen beschäftigt sich derzeit 
mit der Frage, welche Folgen die Regelungen 
haben und wie interne Prozesse geändert 
werden müssen. Bei genauerem Hinsehen 
zeigt sich, dass die Daten der Nutzer zwar als 
wertvoll angesehen werden – dass aber gerade jene Unterneh-
men, deren Geschäftsmodell auf Nutzerdaten beruhen, die Ho-
heit darüber behalten wollen.
»Überprüfe deine Dateneinstellungen und triff bis zum 25. Mai eine Aus-
wahl, um Facebook weiter nutzen zu können«, bekommen alle in Eu-
ropa angemeldeten Facebook-Nutzer dieser Tage angezeigt, 
wenn sie das soziale Netzwerk öffnen. Wer den entsprechenden 
Button anklickt in der Sorge, sonst vom sozialen Netzwerk ausge-
sperrt zu werden, tritt in einen unübersichtlichen Dialog mit Face-
book.
Ob man die Gesichtserkennung einschalten wolle? Wer »nein« an-
klickt, bekommt nicht die nächste Frage, sondern den Hinweis, 
dass Facebook dann aber auch nicht helfen könne, falls andere 
Nutzer das eigene Foto als ihres ausgeben – und ob man unter 
diesen Umständen wirklich auf die Gesichtserkennung verzichten 
wolle?
»Dieser Dialog strotzt vor irreführenden Formulierungen und manipulati-
ver Dialogführung«, kritisiert der Wiener Privacy-Forscher und 
Netzaktivist Wolfie Christl. Damit sollten, so sein Vorwurf, mög-
lichst viele Nutzer ausgetrickst werden, »um einem der global größ-
ten Digitalkonzerne mit einzigartiger Kontrolle über soziale Beziehungen, 
Information und Kommunikation formal die Zustimmung zu Gesichtser-
kennung, Datenverknüpfung mit Drittparteien und neuen AGBs« zu ge-
ben.
Ähnlich abschreckend hat Facebook den Knopf gestaltet, mit 
dem Nutzer verhindern können, dass der Konzern Daten über ihre 
religiösen oder politischen Ansichten nutzt. Natürlich müsse Fa-
cebook viele Daten verarbeiten, um die Dienstleistung eines sozi-
alen Netzwerks erfüllen zu können, sagt Christl. Dennoch stelle 
sich die Frage, ob das Vorgehen des Konzerns nicht den Regeln 
der neuen Verordnung widerspreche. Schließlich sei dort die Rede 
von einer »informierten, freiwilligen und eindeutigen« Einwilli-
gung der Nutzer. Schließt das nicht ein solches »Überreden« aus?
Hinzu kommt das so genannte Kopplungsverbot: Demnach müs-
sen Nutzer zustimmen, dass auch Daten erhoben werden, die 
nicht direkt zur Erfüllung der Dienstleistung (hier das Angebot 
eines sozialen Netzwerks) nötig sind. Nutzer dürfen also nach An-
sicht von Datenschutzexperten nicht unter Druck gesetzt werden 
mit einem »Du kannst Facebook dann nicht mehr nutzen«.

Laut Christl bezweifeln zahlreiche Rechtsexperten, dass Face-
book seine Nutzer zu so einer weitgehenden Einwilligung zwingen 
kann. »Für Facebook ist diese Vorgehensweise aber fast überlebensnot-
wendig, weil sie ansonsten mit ihrem Geschäftsmodell in der EU so ziem-
lich einpacken könnten«, meint er.
Facebook geht auf diese Kritik nicht direkt ein. Dort heißt es nur, 
dass man sichergestellt habe, die neuen EU-Datenschutzregeln 
einzuhalten. Eine Sprecherin sagt, dafür habe man im Unterneh-
men über 18 Monate »Hunderte von Angestellten aus den Teams für 
Produkte, Programmieren, Recht, Policy, Design und Forschung zusam-
mengebracht«. Nun seien die Regeln des Netzwerkes klarer und die 
Privatsphäre-Einstellungen einfacher zu finden.
Die Branchenanalystin Fatimeh Khatibloo von Forrester Research 
vermutet, dass Facebook bewusst auf eine gerichtliche Auseinan-
dersetzung hinsteuern wolle. Der Konzern versuche mit seinem 
teilweise verwirrenden Fragenkatalog genau die »heiligsten« As-
pekte der neuen Verordnung zu untergraben: Transparenz und 
die informierte Einwilligung. (…)
Was also tun? Kurzfristig gibt es zumindest für Nutzer die Mög-
lichkeit, den Zugriff von Facebook auf ihre Daten mittels individu-
eller Einstellungen ein wenig einzuschränken. Privacy-Forscher 
Wolfie Christl empfiehlt, den Dialog von Facebook zur Daten-
schutz-Verordnung durchzuklicken, ohne sich um die Antworten 
zu kümmern, und stattdessen in den Facebook-Einstellungen auf-
zuräumen. Unter dem Menüpunkt https://www.facebook.com/ads/pre-
ferences sollten unter »Einstellungen für Werbeanzeigen« die ers-
ten beiden Punkte auf »nicht zugelassen« und der letzte auf 
«niemand« gestellt sein. Hier geht es darum, ob Daten über die 
eigenen Internetaktivitäten außerhalb von Facebook verwendet 
werden dürfen. Wer das nicht möchte, sollte das Häkchen hier auf 
»nicht zugelassen« stellen.

©  www.sueddeutsche.de/digital/dsgvo-wie-facebook-versucht-die-neuen- 
datenschutzregeln-auszuhebeln-1.3988334

M 6   »Wohl bekomm‘s!« DSGVO und Internetkonzerne © Burkhard Mohr, 30.8.2018
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M 7  Leon Scherfig: » Warum die neue 
DSGVO die Falschen am härtesten 
trifft.« Berliner Morgenpost, 23.5.2018

Mehr Transparenz, Kontrolle über die Daten, 
informationelle Selbstbestimmung: Von 
Ebay, über Carsharing-Anbieter bis zum klei-
nen Special-Interest-Newsletter bombardie-
ren Unternehmen derzeit ihre Kunden mit 
 E-Mail-Nachrichten: Grund ist die neue Da-
tenschutz-Grundverordnung, die ab dem 
25. Mai greift. Was für die Bürger grundsätz-
lich viele Vorteile verspricht (Löschen perso-
nenbezogener Daten, Infos über Speicher-
dauer und -zweck, schnellere Meldung von 
Datenpannen etc.), droht für mittelständi-
sche Unternehmen und Vereine in einem bü-
rokratischen Fiasko zu enden. Sie müssen 
Datenbanken mit Kunden- und Mitgliedsda-
ten entstauben, dem Nutzer die Datenverar-
beitung offenlegen und, wenn zehn Mitarbei-
ter ständig mit personenbezogenen Daten 
beschäftigt sind, einen eigenen Datenschutz-
beauftragten bestellen.
Damit treffen die neuen Vorschriften absur-
derweise am Härtesten genau die Falschen: 
Kleine Betriebe wie Bäckereien oder Friseursalons, die – anders 
als Internetkonzerne wie Facebook oder Google – nicht in dem 
Ruf stehen, unredlich oder leichtsinnig mit den Daten ihrer Kun-
den umzugehen. Denn die Kleinbetriebe können sich in der Regel 
keine teuren Experten leisten, die etwa ihre Kunden- und Liefer-
dateien juristisch und technisch wasserdicht machen; und auch 
keinen Datenschutzbeauftragten, der sich ausführlich in die Ma-
terie einarbeitet. Darin zeigt sich ein Konstruktionsfehler der DS-
GVO: Die umfassenden Dokumentationspflichten gelten für den 
kleinen Handwerksbetrieb ebenso wie für das milliardenschwere 
Großunternehmen. Auch Kleinbetriebe müssen künftig jederzeit 
beweisen können, dass sie sich an das neue Gesetz halten und 
Abläufe dokumentieren. Eine berechtigte Forderung von Fachleu-
ten lautet deshalb, in der Verordnung zwischen Groß- und Klein-
unternehmen zu differenzieren. Die großen globalen Daten-
sammler schlagen sogar Kapital aus der neuen Verordnung – und 
instrumentalisieren sie geschickt für Eigen-PR. Kein Wunder, sind 
die großen Player wie Facebook und Google doch dank ihrer mit 
Milliarden gefüllten Kassen bestens auf die DSGVO vorbereitet. 
Facebook setzte schon vor Jahren ein hochspezialisiertes Team 
aus Juristen und Entwicklern an die Vorbereitung, Google inves-
tierte nach eigenen Angaben »500 Menschenjahre Arbeit« in die 
Umsetzung des Regelwerks. Davon können kleine und mittlere 
Handwerksfirmen nicht einmal träumen.
Fast schon zynisch erscheint der Umgang von Facebook mit der 
neuen Verordnung: In ganzseitigen Zeitungsanzeigen begrüßt 
das soziale Netzwerk, das gerade erst riesige Datenlecks im Kon-
zernsystem eingestehen musste, die DSGVO: »Neue EU-Gesetzge-
bung bedeutet mehr Datenschutz für dich«, heißt es in großen Lettern. 
»Wie gesetzlich vorgesehen, wollen wir dich bitten, zu überprüfen, wie wir 
deine Daten nutzen dürfen.« Was Facebook unerwähnt lässt: In die 
Einwilligung für Nutzer, um den Dienst weiterhin nutzen zu dür-
fen, schmuggelte das Unternehmen auch gleich das Einverständ-
nis für die umstrittene neue Gesichtserkennung ein. Mit diesem 
Verfahren können Porträtfotos künftig besser dem jeweiligen 
Nutzer zugeschrieben werden: Dadurch weiß ich, welche Fotos 
von mir im Netzwerk unterwegs sind – aber Facebook weiß es 
eben auch.

©  www.morgenpost.de/web-wissen/web-technik/article214367177/Warum-die-neue-
DSGVO-die-Falschen-am-haertesten-trifft.html

M 9  Corinna Budras, Jan Hauser: »So wiegelt Youtube die 
Kinder auf«, FAZ, 14.11.2018

Die Videoplattform Youtube macht Stimmung gegen ein neues 
EU-Gesetz. Der Protest nimmt ungeahnte Ausmaße an. Fragt man 
Elfjährige nach ihren Zukunftsängsten, nennen diese nicht etwa 
die Gefahren eines Atomkrieges oder den Klimawandel. Das war 
einmal. In diesen Tagen rangiert das nahende Ende von Youtube 
ganz oben auf der Liste der Horrorszenarien. Man muss danach 
nicht einmal fragen. Von den Schulhöfen der Republik schallt im-
mer wieder der gleiche Warnruf: 2019 wird Youtube gelöscht, end-
gültig und unwiederbringlich. Die Befürchtung klingt bizarr, aber 
die Bestürzung der Kinder und Jugendlichen ist echt. Ältere Schü-
ler sehen die Lage differenzierter: Nicht Youtube als Ganzes wird 
dem Boden gleichgemacht, sondern die vielen Kanäle der enga-
gierten Youtuber, »Creators« genannt. Sie machen die Plattform 
erst zu dem, was sie ist: ein Sammelsurium an Schminktipps, Le-
benshilfe, Kompaktkursen oder Realsatire, mal kreativ, mal völlig 
talentfrei, alles in allem aber offensichtlich unverzichtbar in den 
schweren Jahren vor, während und nach der Pubertät. Was ohne 
sie von Youtube bleibt, sind die Kanäle großer Anbieter, die ohne-
hin keiner haben möchte und schon jetzt als »das Internet der 
Konzerne« beschimpft werden.
Mag das Ausmaß der befürchteten Zerstörung noch umstritten 
sein, der Schuldige ist schnell gefunden, da ist man sich auf You-
tube einig: Es ist die EU, genauer eine Richtlinie des Europäischen 
Parlaments über das »Urheberrecht im digitalen Binnenmarkt«. 
Inzwischen kennen schon Schüler der fünften Klasse den Artikel 
13 ebenjener Richtlinie, die übrigens noch gar nicht beschlossen 
ist. Positiv gewendet, könnte daraus eines der erfolgreichsten 
Projekte zur Politisierung der Jugend werden, die es nach 1968 je 
gegeben hat – wenn umgekehrt nicht zu befürchten wäre, dass 
die Kampagne geradewegs in eine EU-Verdrossenheit führen 
könnte, die nicht einmal eine fundamentale Staatsschuldenkrise 
bewirken konnte. Kurz gesagt: So viel Stimmung gegen die EU 
war selten. (…)

©  www.faz.net/aktuell/wirtschaft/diginomics/youtube-macht-stimmung-gegen-ein-
neues-eu-gesetz-15884543.html

M 8  » DSGVO-Hinweis an einem Messestand am 5.2.1019 in München. Der Hinweis bezieht sich auf die 
Datenschutz-Grundverordnung und das Recht am eigenen Bild « © picture alliance / Sven Simon
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